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Freispruch für ehemaligen Rheinbahn-Vorstand aufgeh oben 
 
 

Ein früherer kaufmännischer Vorstand der Rheinbahn Düsseldorf muss sich demnächst 

wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme in zwei Fällen erneut vor Gericht verantworten. 

Das hat der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Revisionsverfahren ent-

schieden. 

 

Der 61-jährige Angeklagte war von 1995 bis Mitte 2002 kaufmännischer Vorstand der 

Rheinischen Bahngesellschaft Aktiengesellschaft (Rheinbahn) in Düsseldorf. Nachdem 

der Angeklagte sowohl erstinstanzlich vom Amtsgericht Düsseldorf, als auch im Beru-

fungsverfahren vom Landgericht Düsseldorf von den vorgenannten Vorwürfen freige-

sprochen worden war, hat der Strafsenat das landgerichtliche Urteil auf die Revision der 

Staatsanwaltschaft aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entschei-

dung an das Landgericht Düsseldorf zurückverwiesen. 

 

Das Landgericht Düsseldorf hatte den Freispruch des Angeklagten damit begründet, 

dass die für eine Strafbarkeit wegen Vorteilsannahme erforderliche Amtsträgereigen-

schaft nicht festgestellt werden könne. Dieser Begründung ist der Strafsenat mit seiner 

Revisionsentscheidung entgegengetreten, weil den bisher getroffenen Feststellungen 

nach nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Angeklagte als kaufmännischer Vor-

stand der Rheinbahn Amtsträger war. Dies sei sogar eher naheliegend. 

 

Der Senat führt aus, dass die Amtsdelikte, zu denen auch der Straftatbestand der Vor-

teilsannahme gehört, das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität von Trägern staat-

licher Institutionen schützen und schon dem Hervorrufen eines bösen Anscheins mögli-

cher Käuflichkeit eines Amtsträgers begegnen sollen. Dieser Gesetzeszweck sei bei der 

Prüfung, ob ein (leitender) Mitarbeiter eines privatrechtlich strukturierten Unternehmens 

Amtsträger sei, stets im Auge zu behalten.  
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Werde das Unternehmen nicht als Teil der Staatsverwaltung angesehen, weil eine Erfül-

lung öffentlicher Aufgaben nicht mehr deutlich werde, verliere sich vor dem Hintergrund 

des Strafzwecks der Amtsdelikte auch im Korruptionsfalle das Bedürfnis nach einer Ahn-

dung. Letztlich entscheidend sei, ob das Unternehmen trotz seiner privatrechtlichen 

Struktur in der Öffentlichkeit als ein Staatsunternehmen (kommunales Unternehmen) 

wahrgenommen werde. 

 

Da die Rheinbahn als im Alleinbesitz einer Gebietskörperschaft (Kommune) stehendes 

Unternehmen des Personennahverkehrs in erheblichem Umfang zur Sicherstellung der 

Mobilität beitrage und damit eine öffentliche Aufgabe erfülle, dränge sich die Gleichstel-

lung der Rheinbahn mit einer Behörde auf. Hinzu komme, dass ein privates unternehme-

risches Handeln stets von Gewinnerzielungsabsicht geprägt sei, während der Nahver-

kehrsbereich als traditionell strukturell defizitäres Marktsegment zwingend auf öffentliche 

Zuschüsse angewiesen sei. Gerade mit Blick auf eine solche Kostensituation werde die 

Rheinbahn von der Öffentlichkeit – dem informierten Bürger – als ein Staatsunternehmen 

(kommunales Unternehmen) wahrgenommen.  

 

Eine endgültige Entscheidung über die Amtsträgereigenschaft des Angeklagten war dem 

Strafsenat aber nicht möglich, weil das Landgericht einen für die Beurteilung der Ver-

gleichbarkeit der Rheinbahn mit einer Behörde und damit auch die Amtsträgereigen-

schaft des Angeklagten entscheidenden Punkt nicht ausreichend aufgeklärt habe: Sollte 

die weitere Aufklärung des Sachverhalts ergeben, dass die Satzung der Rheinbahn die 

Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands im Innenverhältnis auf diejenigen Geschäfte 

und Rechtshandlungen beschränkt, die der Betrieb eines derartigen Unternehmens ge-

wöhnlich mit sich bringt (das "Tagesgeschäft" eines großstädtischen Verkehrsbetriebs), 

könne die Gleichstellung der Rheinbahn mit einer Behörde kaum zweifelhaft sein. 

 

(1. Strafsenat, Urteil vom 09. Oktober 2007 – III-5 Ss 67/07 – 35/07 I) 

 

Dr. Thole 


